
1. Vertragsgegenstand

Der Grundversorger verpflichtet sich, den Kunden zu den veröffentlichten und diesem Vertrag als 
Anlage beigefügten Allgemeinen Bedingungen (Gasgrundversorgungsordnung – GasGVV) und den 
Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH zu den veröffentlichten Allgemeinen 
Preisen (siehe Preisblatt) im Rahmen der Grundversorgung mit Gas zu beliefern. Alle Anlagen können 
zusätzlich auf der Internetseite des Grundversorgers unter www.sw-blankenburg.de abgerufen und 
in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.

Die Lieferung von Gas im Rahmen der Grundversorgung erfolgt als: 
 Erstbelieferung an dieser Entnahmestelle (Neueinzug)
 Anschlussbelieferung an folgender Entnahmestelle

bisheriger Lieferant Kundennummer bei diesem Lieferant

2. Kundendaten/Entnahmestelle/Bedarfsart

Bitte teilen Sie uns Ihre Bedarfsart mit:
 privater Bedarf (Haushalt) 
 beruflicher, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Bedarf (max. 1.500.000 kWh Jahresverbrauch)

Bitte teilen Sie folgende notwendigen persönlichen Angaben mit:

Kundennummer (sofern vorhanden)

Vorname/Name

ggf. Firmenname (Unternehmen)

ggf. Vorname/Name des Zweitbewohners ggf. Registergericht, HR-Nummer (Unternehmen)

Straße/Hausnummer PLZ/Ort 

Zählernummer Zählerstand

Darüber hinaus bitten wir Sie, für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung, um Mitteilung der 
folgenden freiwilligen Angaben:

Geburtsdatum E-Mail-Adresse

Telefon/Faxnummer Steuernummer

Wir bitten Sie, uns über Änderungen der von Ihnen im Rahmen dieses Vertrags gemachten Angaben 
unverzüglich zu unterrichten.

3. Rechnungsanschrift (soweit von Kundenanschrift abweichend)

Vorname/Name

ggf. Firmenname (Unternehmen)

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

4. Lieferbeginn/Wertersatz bei Widerruf 

Gewünschter Lieferbeginn
 nächstmöglicher Zeitpunkt 

Jahresverbrauch Abschlag

Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses) aufgenommen werden soll, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maßgabe 
von Ziffer 8 zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen):

   Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll,  
wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Wider-
rufsrecht ausübe, schulde ich der Stadtwerke Blankenburg GmbH für die bis zum Widerruf  
gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz.

5. Ansprüche bei Versorgungsstörungen/Netzbetreiber

Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 der GasGVV können gegen-
über dem Netzbetreiber geltend gemacht werden.

Der Netzbetreiber ist Stadtwerke Blankenburg GmbH, Amtsgericht Stendal, HRB 102139,  
Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz).

6. Zahlungsweise, SEPA-Basislastschriftmandat

Die möglichen Zahlungsweisen ergeben sich aus den in der Anlage zu diesem Vertrag enthaltenen  
Ergänzenden Bedingungen. Für den Fall der Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren erteilt der  
Kunde folgendes SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Grundversorger (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE05ZZZ00000046730), 
Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Grundversorger auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kunden gesondert mitgeteilt.

Name/Vorname oder Firma des Kontoinhabers oder Vertetungsberechtigten

Kreditinstitut (Name) Straße/Hausnummer 

BIC PLZ/Ort

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers, ggf. des Vertretungsberechtigten

7. Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen) sind 
verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwer-
den), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der  
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die 
Qualität der Leistungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH betreffen, sind zu richten an:  
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Postfach 12 26, 38889 Blankenburg (Harz), Telefon (03944 9001-16), 
Telefax (03944 9001-85) oder per E-Mail (verbraucherservice@sw-blankenburg.de).

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen. Ein solcher An-
trag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens nach vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzu-
rufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung 
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 
Nr. 4 BGB.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstr. 133, 
10117 Berlin, Telefon (030 2757240-0), Mo. und Di. 14:00 – 16:00 Uhr sowie Mi. und Do. 10:00 – 12:00 
Uhr, E-Mail (info@schlichtungsstelle-energie.de), Homepage (www.schlichtungsstelle-ener gie.de).

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon (030 
22480-500) oder (01805 101000), Mo. – Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, Telefax (030 22480-323), E-Mail (ver-
braucherservice-energie@bnetza.de).

8. Widerrufsbelehrung (gilt nur für private Letztverbraucher bei außerhalb von Geschäfträumen 
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen)
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Blankenburg GmbH, Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg 
(Harz), Telefon (03944 9001-0), Telefax (03944 9001-85), E-Mail (Kundencenter@sw- blankenburg.
de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Mus ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten  
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standard-
lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

9. Auftragserteilung und Vollmacht

Der Kunde erteilt dem Grundversorger mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf 
an Gas an die obige Entnahmestelle zu liefern. Gleichzeitig bevollmächtigt der Kunde die Stadtwerke 
Blankenburg GmbH, den für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Gaslieferungsvertrag zu 
kündigen und die für die Gasbelieferung erforderlichen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu schließen. Der Grundversorgungsvertrag kommt – sofern der Kunde den Vertragsschluss nicht 
schon früher und auf andere Weise herbeigeführt hat (z. B. durch Entnahme von Gas gemäß § 2 
Abs. 2 GasGVV) – mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage 
nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat. § 36 Abs. 1 Satz 2 EnWG bleibt unberührt.

Ort Datum

Unterschrift Kunde (Firmenstempel)

Anlagen:
Preisblatt
Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH
Widerrufsformular

Grundversorgungsvertrag zur Lieferung von Gas
der Stadtwerke Blankenburg GmbH

Produkt: Classic Gas
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n1. Vertragsgegenstand

Der Grundversorger verpflichtet sich, den Kunden zu den veröffentlichten und diesem Vertrag als 
Anlage beigefügten Allgemeinen Bedingungen (Gasgrundversorgungsordnung – GasGVV) und den 
Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH zu den veröffentlichten Allgemeinen 
Preisen (siehe Preisblatt) im Rahmen der Grundversorgung mit Gas zu beliefern. Alle Anlagen können 
zusätzlich auf der Internetseite des Grundversorgers unter www.sw-blankenburg.de abgerufen und 
in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.

Die Lieferung von Gas im Rahmen der Grundversorgung erfolgt als: 
 Erstbelieferung an dieser Entnahmestelle (Neueinzug)
 Anschlussbelieferung an folgender Entnahmestelle

bisheriger Lieferant Kundennummer bei diesem Lieferant

2. Kundendaten/Entnahmestelle/Bedarfsart

Bitte teilen Sie uns Ihre Bedarfsart mit:
 privater Bedarf (Haushalt) 
 beruflicher, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Bedarf (max. 1.500.000 kWh Jahresverbrauch)

Bitte teilen Sie folgende notwendigen persönlichen Angaben mit:

Kundennummer (sofern vorhanden)

Vorname/Name

ggf. Firmenname (Unternehmen)

ggf. Vorname/Name des Zweitbewohners ggf. Registergericht, HR-Nummer (Unternehmen)

Straße/Hausnummer PLZ/Ort 

Zählernummer Zählerstand

Darüber hinaus bitten wir Sie, für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung, um Mitteilung der 
folgenden freiwilligen Angaben:

Geburtsdatum E-Mail-Adresse

Telefon/Faxnummer Steuernummer

Wir bitten Sie, uns über Änderungen der von Ihnen im Rahmen dieses Vertrags gemachten Angaben 
unverzüglich zu unterrichten.

3. Rechnungsanschrift (soweit von Kundenanschrift abweichend)

Vorname/Name

ggf. Firmenname (Unternehmen)

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

4. Lieferbeginn/Wertersatz bei Widerruf 

Gewünschter Lieferbeginn
 nächstmöglicher Zeitpunkt 

Jahresverbrauch Abschlag

Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses) aufgenommen werden soll, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maßgabe 
von Ziffer 8 zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen):

   Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll,  
wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Wider-
rufsrecht ausübe, schulde ich der Stadtwerke Blankenburg GmbH für die bis zum Widerruf  
gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz.

5. Ansprüche bei Versorgungsstörungen/Netzbetreiber

Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 der GasGVV können gegen-
über dem Netzbetreiber geltend gemacht werden.

Der Netzbetreiber ist Stadtwerke Blankenburg GmbH, Amtsgericht Stendal, HRB 102139,  
Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz).

6. Zahlungsweise, SEPA-Basislastschriftmandat

Die möglichen Zahlungsweisen ergeben sich aus den in der Anlage zu diesem Vertrag enthaltenen  
Ergänzenden Bedingungen. Für den Fall der Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren erteilt der  
Kunde folgendes SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Grundversorger (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE05ZZZ00000046730), 
Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Grundversorger auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kunden gesondert mitgeteilt.

Name/Vorname oder Firma des Kontoinhabers oder Vertetungsberechtigten

Kreditinstitut (Name) Straße/Hausnummer 

BIC PLZ/Ort

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers, ggf. des Vertretungsberechtigten

7. Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen) sind 
verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwer-
den), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der  
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die 
Qualität der Leistungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH betreffen, sind zu richten an:  
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Postfach 12 26, 38889 Blankenburg (Harz), Telefon (03944 9001-16), 
Telefax (03944 9001-85) oder per E-Mail (verbraucherservice@sw-blankenburg.de).

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen. Ein solcher An-
trag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens nach vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzu-
rufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung 
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 
Nr. 4 BGB.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstr. 133, 
10117 Berlin, Telefon (030 2757240-0), Mo. und Di. 14:00 – 16:00 Uhr sowie Mi. und Do. 10:00 – 12:00 
Uhr, E-Mail (info@schlichtungsstelle-energie.de), Homepage (www.schlichtungsstelle-ener gie.de).

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon (030 
22480-500) oder (01805 101000), Mo. – Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, Telefax (030 22480-323), E-Mail (ver-
braucherservice-energie@bnetza.de).

8. Widerrufsbelehrung (gilt nur für private Letztverbraucher bei außerhalb von Geschäfträumen 
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen)
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Blankenburg GmbH, Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg 
(Harz), Telefon (03944 9001-0), Telefax (03944 9001-85), E-Mail (Kundencenter@sw- blankenburg.
de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Mus ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten  
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standard-
lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

9. Auftragserteilung und Vollmacht

Der Kunde erteilt dem Grundversorger mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf 
an Gas an die obige Entnahmestelle zu liefern. Gleichzeitig bevollmächtigt der Kunde die Stadtwerke 
Blankenburg GmbH, den für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Gaslieferungsvertrag zu 
kündigen und die für die Gasbelieferung erforderlichen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu schließen. Der Grundversorgungsvertrag kommt – sofern der Kunde den Vertragsschluss nicht 
schon früher und auf andere Weise herbeigeführt hat (z. B. durch Entnahme von Gas gemäß § 2 
Abs. 2 GasGVV) – mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage 
nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat. § 36 Abs. 1 Satz 2 EnWG bleibt unberührt.

Ort Datum

Unterschrift Kunde (Firmenstempel)

Anlagen:
Preisblatt
Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH
Widerrufsformular

Grundversorgungsvertrag zur Lieferung von Gas
der Stadtwerke Blankenburg GmbH

Produkt: Classic Gas
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Preisblatt

Erdgaspreise für die Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz der Stadtwerke Blankenburg GmbH 

Classic Gas (Grund- und Ersatzversorgung)

Solange Sie sich für kein anderes Gasprodukt entscheiden, beliefern wir Sie in 
unserem Standardprodukt Classic Gas, ganz automatisch. Sie können jedoch 
jederzeit gern ein anderes Produkt wählen. 

- Sie haben keine Vertragsbindung
- Sie können jederzeit in ein anderes unserer Gasprodukte wechseln 
- Kündigungsfristen:

• Grundversorgung - 14 Tage
• Ersatzversorgung - 1 Tag

- Bei einem Zähler über G 6 erheben die Stadtwerke Blankenburg GmbH einen 
Zuschlag lt. Tabelle*

Jahresabnahme
in kWh

Arbeitspreis in ct/kWh

* Zuschläge für die Zähler größer als G 6

Zählergröße

Jahresabnahme
in kWh

Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/Monat

Zählergröße
Jahresabnahme
in kWh

Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/Monat

netto brutto (19%) netto brutto (19%)
0 – 2.700

davon Energiesteuer enthalten
davon Konzesszionsabgabe (KA) enthalten

15,93
0,55  
0,51

18,96 3,15 3,75

2.701 - 13.000 13,55
0,55  
0,22

16,12 11,55 13,75

13.001 - 65.400 12,52
0,55  
0,03

14,90 26,26 31,25

ab 65.401 13,00  
0,55  
0,03

15,47 0,00 0,00

Gültig ab 01.01.2025

Zählergröße

Zuschlag in €/ Jahr

netto brutto (19%)

78,70 93,65

149,70 178,14

G 25 206,70 245,97

G 40 261,70 311,42

größer als G 40 299,70 356,64

G 16

G 10

davon Energiesteuer enthalten
davon Konzesszionsabgabe (KA) enthalten

davon Energiesteuer enthalten
davon Konzesszionsabgabe (KA) enthalten

davon Energiesteuer enthalten
davon Konzesszionsabgabe (KA) enthalten

In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von 19% enthalten. 
Rundungsdifferenzen durch die Umsatzsteuer sind mºglich.



GasGVV

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas 
aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung–
GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. August 2016 
(BGBl. I S. 2034) geändert.

Die Verordnung wurde als Artikel 2 der Verordnung vom 26. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. 
Art. 3 dieser Verordnung am 08. November 2006 in Kraft ge-
treten.

Teil 1 – Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1)  Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 

denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Nie-
derdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit 
Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verord-
nung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwi-
schen Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verord-
nung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversor-
gung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie 
gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Ver-
sorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 08. November 
2006 beendet worden sind.

(2)  Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskun-
de und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbrau-
cher.

(3)  Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasver-
sorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversor-
gung mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1)  Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen 

werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat 
der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unver-
züglich in Textform zu bestätigen.

(2)  Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass 
Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versor-
gung entnommen wird, über das der Grundversorger die 
Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpfl ichtet, 
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspfl icht gilt auch, wenn 
die Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunter-
nehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferver-
hältnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen be-
gründet hat.

(3)  Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Ver-
trages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen An-
gaben enthalten, insbesondere auch:
1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Regi-

sternummer oder Familienname und Vorname sowie 
Adresse und Kundennummer),

2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung 
des Zählers oder den Aufstellungsort des Zählers,

3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,
4.  Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilo-

wattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, soweit der 
Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,

5.  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse),

6.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Registerge-
richt, Registernummer und Adresse) und

7.  Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Bela-
stungen, soweit diese Kalkulationsbestandteil der gel-
tenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuwei-
sen sind:
a)  die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuerge-

setzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I 
S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1042) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

b)  die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 
1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. 
Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 
2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist.

 Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 
1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpfl ichtet, sie dem Grund-
versorger auf Anforderung mitzuteilen. Der Grundversorger 
hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo 
in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allge-
meinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung 
hinzuweisen auf
1.  die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende 

Bedingungen,
2.  die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versor-

gungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Ab-
satz 3 Satz 1 geltend zu machen und 

3.  das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eine Schlichtungsstelle anzu-
rufen, die Anschrift und die Webseite der zuständigen 
Schlichtungsstelle, die Verpfl ichtung des Lieferanten zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren sowie auf den Ver-
braucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas und dessen Anschrift. 

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 3 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(4)  Der Grundversorger ist verpfl ichtet, jedem Neukunden recht-
zeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf 
Verlangen den übrigen Kunden die allgemeinen Bedin-
gungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entspre-
chend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

(5)  Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht 
davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände 
eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1)  Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschafts-

gesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für 
die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; 
§ 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger 
den Energieverbrauch aufgrund einer rechnerischen Abgren-
zung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung 
stellen darf.

(2)  Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes 
der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er 
ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Ab-
schluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforder-
lich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 – Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung
 Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgung vertrages 
verpfl ichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbe-
darf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen 
zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5  Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise 
und Ergänzenden Bedingungen

(1)  Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein 
soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anla-
ge, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. 
Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Be-
zugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der 
für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des 
Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des 
Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedin-
gungen der Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt.

(2)  Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Der Grundversorger ist verpfl ichtet, zu den beabsich-
tigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefl iche Mitteilung an den Kunden zu versenden 
und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentli-
chen; hierbei hat er den Umfang, den Anlass und die Vo-
raussetzungen der Änderung sowie den Hinweis auf die 
Rechte des Kunden nach Abs. 3 und die Angaben nach § 2 
Abs. 3 S. 1 Nr. 7 in übersichtlicher Form anzugeben. 

(3)  Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergän-
zenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der 
bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger 
die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entspre-
chenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Kündigung nachweist.

§ 5a  Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich 
gesetzter Belastungen

(1)  Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 7, 
die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingefl ossen 

sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen 
Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in 
das Ergebnis der Kalkulation einfl ießen zu lassen. Sinkt der 
Saldo der Belastungen nach § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 7, ist der 
Grundversorger abweichend von S. 1 verpfl ichtet, die Allge-
meinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den 
gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfl ießen 
zu lassen.

(2)  Sonstige Rechte und Verpfl ichtungen zur Neukalkulation und 
die Rechte und Verpfl ichtungen in Bezug auf Änderungen 
der Allgemeinen Preise sowie die Pfl ichten des Grundversor-
gers nach § 5 Abs. 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 
Abs. 3 bleiben unberührt.

§ 6  Umfang der Grundversorgung
(1)  Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpfl ichtet, 

die für die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen 
Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm 
möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende 
des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der 
Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den je-
weiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur Ver-
fügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundver-
sorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2)  Der Grundversorger ist verpfl ichtet, den Gasbedarf des Kun-
den im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes  zu 
befriedigen und für die Dauerdes Grundversorgungsvertrages 
im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht, 
1.  soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedin-

gungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2.  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 

und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruckan-
schlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Nieder-
druckanschlussverordnung unterbrochen hat oder

3.  soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug 
oder der vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch hö-
here Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung 
ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3)  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Lei-
stungspfl icht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversor-
gers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpfl ichtet, 
seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können.

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspfl ichten 
 Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie 
die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundver-
sorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt 
der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Be-
dingungen regeln.

Teil 3 – Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen
(1)  Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Mes-

seinrichtungen nach den Vorschriften des Messstellenbe-
triebsgesetzes festgestellt.

(2)  Der Grundversorger ist verpfl ichtet, auf Verlangen des Kun-
den jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichge-
setzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prü-
fung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zu-
gleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Ko-
sten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, 
des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zu-
tritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu ge-
statten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungs-
grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 
11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei-
lung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Wo-
che vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Er-
satztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu 



tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.
§ 10 Vertragsstrafe
(1)  Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinfl ussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Un-
terbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger 
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für 
die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für
sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung 
der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu 
berechnen.

(2)  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpfl ichtung ver-
letzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpfl ichtung nach dem 
für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen 
gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden.

(3)  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn 
der Mitteilungspfl icht nicht festzustellen, so kann die Ver-
tragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 
2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Mo-
nate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4 – Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrech-

nung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetrei-
ber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Mes-
sung durchführenden Dritten erhalten hat.

(2)  Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst able-
sen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen wer-
den, wenn dies 
1.  zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3.  bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an 

einer Überprüfung der Ablesung erfolgt.
 Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall wider-
sprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundver-
sorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 
für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlan-
gen.

(3)  Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grund-
stück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ab-
lesung betreten kann, darf der Grundversorger den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kun-
den unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine 
vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung
(1)  Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 3 des 

Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 
(2)  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die ver-

brauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise 
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeit-
liche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte ange-
messen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung
des Umsatzsteuersatzes und erlös abhängiger Abgabensätze.

(3)  Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung 
des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen 
geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1)  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so 

kann der Grundversorger für das nach der letzten Abrech-
nung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeit-
raum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht mög-
lich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen.

(2)  Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden.

(3)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag un-
verzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge un-
verzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch 

eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpfl ich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlan-
gen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich 
und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vo-
rauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall 
anzugeben.

(2)  Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich 
der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vo-
rauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. 
Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen.

(3)  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundver-
sorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1)  Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder 

nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener 
Höhe Sicherheit verlangen.

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.

(3)  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-
pfl ichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so 
kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf 
ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 
beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kun-
den.

(4)  Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1)  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach 

verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Be-
rechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein ver-
ständlicher Form auszuweisen.

(2)  Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen 
mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundver-

sorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wo-
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwän-
de gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1.  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 

Fehlers besteht oder
2. sofern

a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und

b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung ver-
langt und solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt 
ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von 
Satz 2 unberührt.

(2)  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch ent-
standenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pau-
schal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen.

(3)  Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1)  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-

tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des 
Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mes-
seinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden 
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablese-
zeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen 
zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer 

nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden 
mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu 
Grunde zu legen.

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5 –  Beendigung des Grundversorgungs verhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 

ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 
Gas unter Umgehung, Beeinfl ussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung, 
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Nieder-
druckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpfl ichtungen 
nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung steht.

(3)  Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 

(4)  Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich 
wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Un-
terbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung er-
setzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Ko-
sten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1)  Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei 

Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pfl icht zur 
Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nicht besteht.

(2)  Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll 
eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in 
Textform bestätigen.

(3)  Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den 
Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
 Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berech-
tigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die 
Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6 – Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
 Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpfl ichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme 
durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung 
 Der Grundversorger ist verpfl ichtet, die Kunden durch öf-
fentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner In-
ternetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 
Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die 
Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, 
durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung 
vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

Stadtwerke Blankenburg GmbH 
Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz)
Telefon: 03944 9001-0; Telefax: 03944 9001-85
E-Mail: Kundencenter@sw-blankenburg.de
www.sw-blankenburg.de



Ergänzende Bedingungen 
der Stadtwerke Blankenburg GmbH zur Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV.

1. Vorwort 
Nachfolgende Regelungen ergänzen die Verordnung 
über die Allgemeinen Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungs-
verordnung – GasGVV) vom 26.10.2006, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Oktober 2014 
(BGBl. I S. 1632), zur Regelung der allgemeinen Rechte 
und Pflichten von Kunden und Gasversorgungsunter­
nehmen. Die Verordnung wird dem Kunden auf Wunsch 
kostenfrei zugesandt.

2.  Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen  
(§ 7 GasGVV) 

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen so-
wie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind 
den Stadtwerken Blankenburg GmbH mitzuteilen, soweit 
sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen grundlegend 
ändern. Die Mitteilung kann formlos erfolgen und sollte 
die Adresse des Kunden, die Kundennummer und die Art 
der Änderung enthalten und mit Datumsangabe vom 
Kunden unterschrieben sein.

3. Messeinrichtungen (§ 8 GasGVV) 
Der Kunde kann eine Überprüfung der Messeinrichtung 
durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen. 
Stellt der Kunde den Antrag beim Messstellenbetreiber, 
so hat er die Stadtwerke Blankenburg GmbH – Vertrieb –
darüber zu informieren.

4.  Abrechnung/Ablesung (§ 11 GasGVV)
Der Energieverbrauch wird jährlich einmal abgerechnet. 
Auf Wunsch des Kunden kann eine Abrechnung in ande-
ren Zeitabschnitten erfolgen. Hierfür ist eine geson-
derte Vereinbarung abzuschließen. Bei der unterjäh-
rigen Abrechnung wird die Messeinrichtung vom Kunden 
oder seinem Messdienstleister abgelesen und der Zähler-
stand der Stadtwerke Blankenburg GmbH mitgeteilt. 
Dem Kunden werden pro Abrechnung die Kosten gemäß 
Preisblatt berechnet. Für Korrekturrechnungen, die 
nicht durch die Stadtwerke Blankenburg GmbH verur-
sacht wurden, wird eine Kostenpauschale gemäß Preis-
blatt erhoben. Die Messeinrichtungen werden einmal 
jährlich vom zuständigen Netzbetreiber, einem von die-
sen Beauftragten oder auf Verlangen des Netzbetreibers 
vom Kunden selbst abgelesen. Können die Messeinrich-
tungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehler-
haft an, so können der Lieferant und/oder der Netzbe-
treiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgren-
zen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse (soweit be-
kannt) angemessen berücksichtigt werden.

5.  Abschlagszahlungen (§ 13 und 16 GasGVV)
Die Abschlagszahlung erfolgt zweimonatlich zu einem 
Sechstel des Jahresverbrauchs. In gesonderten Fällen 
kann der Abschlagsbetrag monatlich zu einem Elftel des 
Jahresverbrauchs festgelegt werden. Der Mindestab-
schlag beträgt 5,00 €. Bei Beträgen unter dem Mindest-
abschlag kann eine andere Zahlungsweise festgelegt 
werden. Abschlagstermine und Beträge sind der Jahres-
rechnung, bei Neukunden der Vertragsbestätigung, zu 
entnehmen.

6.  Vorauszahlungen (§ 14 GasGVV) 
Die Stadtwerke Blankenburg GmbH ist berechtigt, Vo-
rauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen kann.

Diese Umstände liegen insbesondere vor:
-  bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger 

Zahlung,
- bei Nichtzahlung trotz Mahnung,
- nach Versorgungsunterbrechung,

-  bei Vorliegen einer Insolvenz.
Die Vorauszahlungen sind jeweils vor Beginn des Ver-
brauchszeitraums an die Stadtwerke Blankenburg GmbH 
zu leisten. Der Kunde hat die hierfür anfallenden Kosten 
zu tragen, mindestens jedoch eine Pauschale gemäß 
Preisblatt.

7.  Zahlungsweise und Folgen des Verzugs  
(§ 16 und § 17 GasGVV) 

Der Kunde hat die Möglichkeit, Rechnungen und Ab-
schlagsbeträge per Lastschrift einziehen zu lassen, 
Überweisungen oder Barzahlungen sowie EC­Karten­
Zahlung in der Geschäftsstelle der Stadtwerke Blanken-
burg GmbH vorzunehmen. Rechnungen und Abschlags-
beträge werden zu den auf der Rechnung oder 
Zahlungsaufforderung genannten Terminen fällig. Bei 
Überweisung durch die Bank oder Zahlung durch Scheck 
gilt als Tag der Zahlung der, an dem der Betrag der 
Stadtwerke Blankenburg GmbH zur Verfügung steht. Für 
jede von einem Geldinstitut nicht eingelöste Rechnung, 
Abschlagszahlung und Lastschrift werden die von den 
Geldinstituten berechneten Gebühren dem Kunden be-
rechnet. Für jede Anmahnung fälliger Rechnungen und 
Abschlagsbeträge werden dem Kunden Mahnkosten ge-
mäß Preisblatt und Verzugszinsen in der gesetzlichen 
Höhe zurzeit 5-%-Punkte über dem Basiszinssatz 
(nach § 288 BGB) berechnet. Werden die Zahlungsrück-
stände durch einen Inkassobeauftragten der Stadtwerke 
Blankenburg GmbH eingezogen, so hat der Kunde eine 
Kostenpauschale gemäß Preisblatt zu zahlen. Bei ge-
richtlich geltend zu machenden Forderungen werden au-
ßer den vorgeschriebenen Gerichtskosten für Bearbei-
tungskosten und Auslagen der Stadtwerke Blankenburg 
GmbH Kosten gemäß Preisblatt geltend gemacht.

8.  Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
(§ 19 GasGVV)

Erfolgt die Einstellung der Versorgung aufgrund der 
Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen trotz An-
mahnung, so werden dem Kunden die Kosten für die Ein-
stellung und Wiederaufnahme der Versorgung während 
der Dienstzeit nach Aufwand berechnet; mindestens je-
doch eine Pauschale gemäß Preisblatt. Außerhalb der 
Geschäftszeiten der Stadtwerke Blankenburg GmbH wird 
der tatsächliche Aufwand berechnet.

9. Kündigung (§ 20 GasGVV) 
Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungs-
vertrag mit zweiwöchiger Frist zu kündigen. Die Kündi-
gung bedarf der Textform. Bei Nichtkündigung haftet 
der Kunde auch für die Bezahlung des nach seinem Aus-
zug anfallenden Energieverbrauchs. Der Kunde sollte da-
her seinen Auszug rechtzeitig vorher mitteilen. Die Mit-
teilung muss schriftlich (auch per E-Mail) erfolgen und 
soll mindestens folgende Angaben enthalten:

­ Name des Kunden (ggf. Offenlegung der Vertretung)
­ Kunden­ und Verbrauchsstellennummer
- Datum des Auszugs
- Neue Adresse
- Zählerstand/Zählerstände der Messeinrichtung(en)
- Gerätenummer(n) der Messeinrichtung(en)
-  Zählpunktbezeichnung(en) (mitgeteilt z. B. auf der 

Rechnung)

10. Datenschutz
Zur Erfüllung der Versorgungspflicht ist es notwendig, 
personenbezogene Daten aus dem Versorgungsverhält-
nis zu speichern und zu verarbeiten. Hierbei werden die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. Der 
Austausch von Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung 
zwischen dem jeweiligen Netzbetreiber bzw. Messstel-
lenbetreiber sind zulässig. Der Netzbetreiber bzw. Mess-
stellenbetreiber ist insbesondere berechtigt, zur Erfas-
sung und Abrechnung der Energielieferungen 
erforderliche Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertrags-

daten weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaft-
lich sensible Daten handelt.
11. Allgemeine Bestimmungen
Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Ener-
gielieferung können an den Verbraucherservice der 
Stadtwerke Blankenburg GmbH per Post gerichtet wer-
den: Stadtwerke Blankenburg GmbH, Postfach 12 26, 
38883 Blankenburg (Harz), Telefon (03944 9001-16), 
Telefax (03944 9001-85) oder per E-Mail (verbraucher-
service@sw-blankenburg.de). Der Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und 
Gas stellt Informationen über das geltende Recht, die 
Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungs-
verfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfü-
gung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Post-
fach 80 01, 53105 Bonn, Mo. – Fr. 09:00 Uhr bis 15:00 
Uhr, Telefon (030 22480-500) oder bundesweit Info tele fon 
(01805 101000) (Festnetzpreis 14 ct/Min., Mobilfunk-
preise maximal 42 ct/Min.), Telefax (030 22480-323), E-
Mail (verbraucherservice-energie@bnetza.de). Zur Bei-
legung von Streitig keiten kann ein Schlichtungs verfahren 
bei der Schlichtungsstelle ENERGIE unter: Schlichtungs-
stelle Energie e. V., Friedrichstr. 133, 10117 Berlin, Tele-
fon (030 2757240-0), Telefax (030 2757240-69), 
Internet (www.schlichtungsstelle-energie.de), E-Mail 
(info@schlichtungsstelle-energie.de) beantragt werden.
Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice der 
Stadtwerke Blankenburg GmbH kontaktiert und keine 
beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
Abweichende Vereinbarungen und Änderungen sowie 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche Ver-
einbarungen auch über die Aufhebung der Schriftform 
sind nichtig.
Die Ergänzenden Bestimmungen zur GasGVV treten mit 
Wirkung vom 01.04.2015 in Kraft.

Stadtwerke Blankenburg GmbH
Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz)
Telefon: 03944 9001-0; Telefax: 03944 9001-85
E­Mail: Kundencenter@sw­blankenburg.de
www.sw-blankenburg.de 

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Blankenburg GmbH zur Gasgrundver-
sorgungsverordnung – GasGVV (gültig ab 01.04.2015)

Abrechnungspreis netto/€ brutto/€
Zwischenabrechnungen 5,88 7,00
Abrechnungen lt. Vereinbarung 5,88 7,00
Preise bei Zahlungsverzug
Mahnkosten 4,00 4,00
Sperrankündigung 23,00 23,00
Preise bei Unterbrechung/
Wiederherstellung der 
Versorgung (gesamt) 98,63 113,00
davon Sperrankündigung 23,00 23,00
davon Inkassogang/Sperrversuch 75,63 90,00
Kosten bei widerrechtlicher  
Zähleröffnung 96,64 115,00
Sonstige Kosten
Kosten von Rücklastschriften (USt­frei) * *
Kosten einer Ratenzahlung 5,88 7,00
Umsatzsteuer
In den Bruttopreisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe enthalten. Rundungsdiffe-
renzen sind möglich.

* Weiterberechnung der Bankgebühr
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH 
zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem 

Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Blankenburg GmbH nach der Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV 

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten, § 7 GasGVV
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er 
zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies dem 
Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich 
durch die Änderung der Gasverbrauch erheblich erhöht. Als erhebliche 
Erhöhung wird eine Steigerung von mehr als 15 % des Verbrauches 
angesehen. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an den Grundversorger 
zu wenden, der Listen mit meldungspflichtigen Verbrauchsgeräten und 
Anträge bereithält. 

 

2. Abrechnung, § 12 GasGVV 
2.1 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet 

(Jahresabrechnung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet 
die Belieferung des Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, 
erstellt der Grundversorger nach Maßgabe des § 40 Abs. 4 EnWG eine 
Schlussrechnung. 

2.2 Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, 
vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Grundversorger 
erfolgt. Hierfür berechnet der Grundversorger dem Kunden ein 
zusätzliches Entgelt pro Abrechnung gemäß Preisblatt (Anlage 1). Bei 
einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Grundversorgers 
monatliche Abschläge zu verlangen. 

2.3 Mit Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die 
Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem 
Rechnungsbetrag unverzüglich erstattet oder nachberechnet. 

 

3. Abschlagszahlungen, § 13 GasGVV 
Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die 
Höhe dieser Abschlagszahlungen wird anteilig für den Zeitraum der 
Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt 
abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer 
monatlichen Abrechnung nach Ziffer 2.2 erhebt der Grundversorger keine 
Abschlagszahlungen. 

 

4. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 GasGVV 
Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Grundversorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu 
der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise 
berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu verlangen oder auf 
Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten. 

 

5. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 GasGVV
5.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch a) 

SEPA-Basislastschriftmandat, b) Dauerauftrag, c) Überweisung inkl. 
Bareinzahlung auf das Konto des Grundversorgers, d) SEPA-
Firmenlastschriftmandat oder e) Barzahlung zu leisten. 

5.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für den 
Grundversorger keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto 
des Grundversorgers. 

 

6. Zahlung und Verzug, § 17 GasGVV 
6.1 Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang 

fällig. Abschlagszahlungen werden zu dem vom Grundversorger nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung 
(z. B. Abschlagsplan). 

6.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung 
ergreifen; fordert der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder lässt 
der Grundversorger den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt 
der Grundversorger dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

 

7. Unterbrechung der Versorgung, § 19 GasGVV 
7.1 Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der 

Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung 
sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem 
Kunden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Dies 
gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung 
werden nach tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

7.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die 
Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist 
und die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der 
Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termin- und 
Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Grundversorger die 
dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt 
(Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur 
Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. 

 

8. Kündigung, § 20 GasGVV 
Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden 
bedarf der Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten: 
• Kundennummer oder Marktlokations-ID 
• Zählernummer 
• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von 

bisheriger Anschrift) 
 

9. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / 
Widerspruchsrecht 

9.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist: 
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg 
(Harz), Tel.: +49 3944 9001-0; Fax: +49 3944 9001-90, E-Mail: 
kundencenter@sw-blankenburg.de, www.sw-blankenburg.de 

9.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Grundversorgers steht dem Kunden 
für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter 
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Datenschutzbeauftragter, Börnecker 
Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz), Tel.: +49 3944 9001-0; E-Mail: 
datenschutz@sw-blankenburg.de zur Verfügung. 

9.3 Der Grundversorger verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener 
Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, 
Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben 
zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. 
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 

9.4 Der Grundversorger verarbeitet die personenbezogenen Daten des 
Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). 

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-
GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Grundversorgers oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen. 

d) Soweit der Kunde dem Grundversorger eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt 
hat, verarbeitet der Grundversorger personenbezogene Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur 
Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf 
der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung von 
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch 
die Auskunftei Creditreform Magdeburg Harland KG, Große Diesdorfer 
Str. 52, 39110 Magdeburg auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und 
f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Grundversorgers oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Der Grundversorger übermittelt hierzu 
personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und 
Beendigung des Energieliefervertrages sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte 
Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von 
Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen 
Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring) um Dritten Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der 
Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten des 
Kunden ein. 

9.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des 
Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 9.4 genannten Zwecke – 
ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: Datenverarbeitungs-, Druck- und Versandzentren, Banken, 
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Inkassounternehmen, beauftragte Ableseunternehmen sowie beauftragte 
Bauunternehmen. 

9.6 Zudem verarbeitet der Grundversorger personenbezogene Daten, die er 
von den in Ziffer 9.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von erhält. 
Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und 
dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

9.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer 
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

9.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 
9.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden 
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des 
Grundversorgers an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von 
zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

9.9 Der Kunde hat gegenüber dem Grundversorger Rechte auf Auskunft über 
seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); 
Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie 
unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung 
unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung 
daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung 
zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat 
(Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 
18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 
(Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Kunden 
bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-
GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf 
die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

9.10 Im Rahmen dieses Vertrages muss der Kunde diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 9.3) bereitstellen, die für den 
Abschluss des Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der 
Grundversorger gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der 
Vertrag ggf. nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

9.11 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrages findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Widerspruchsrecht 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der 
Marktforschung gegenüber dem Grundversorger ohne Angabe 
von Gründen jederzeit widersprechen. Der Grundversorger wird 
die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung 
und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, 
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Grundversorger auf ein 
berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt 
(beispielsweise Übermittlungen von Daten zum nicht 
vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten des Kunden an 
Auskunfteien), kann der Kunde gegenüber dem Grundversorger 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden 
ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. 
Der Grundversorger wird die personenbezogenen Daten im Falle 
eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des 
Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: 
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Datenschutzbeauftragter, 
Börnecker Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz) 

10. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und
ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 01.04.2015.

Anlage: 
Anlage 1 – Preisblatt 

Stadtwerke Blankenburg GmbH 
Börnecker Str. 6 
38889 Blankenburg (Harz) 
Tel.: 03944 9001-0 
Fax: 03944 9001-85 
E-Mail: kundencenter@sw-blankenburg.de
www.sw-blankenburg.de

Anlage 1 – Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur GasGVV 
Gültig ab dem 01.01.2026 

I. Zu 2. der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 12 GasGVV)
• Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung sowie 

Zwischenabrechnung (Jahresabrechnung im allgemeinen 
Preis enthalten) € 0010,25 

€ 0010,25 
€ 0  26,12
€ 0  11,88

€ 00  0,00 

€ 00  1,50

II. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Vorauszahlung und 
Vorkassensystem, § 14 GasGVV)

• Erstellung und Versand einer Rechnungskopie
• Rechnungskorrektur durch Verschulden des Kunden
• Erstellung einer Ratenzahlung

• Einbau Vorkassensystem
III. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug, § 17 GasGVV)

• Mahnkosten pro Mahnschreiben 

IV. Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Unterbrechung der Versorgung,
§ 19 GasGVV)

€ 0  34,00
€   166,77
€ 0Ò        6,98

• Sperrankündigung
• Unterbrechung der Versorgung

- davon Anfahrt
- davon Sperrung und Wiederherstellung €   159,79

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen 
Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung und -
wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht. 
• Kosten bei widerrechtlicher Zähleröffnung € 101,23 

Bei Zahlungsverzug gilt der gesetzliche Verzugszinssatz gemäß
§ 288 BGB in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
In den vorgenannten Beträgen – mit Ausnahme der Kosten in Folge von 
Zahlungsverzug (Mahnung, Zahlungseinzug durch Beauftragten, 
Unterbrechung der Versorgung) – ist die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten. 

• Bei Rücklastschriften werden ausschließlich die Bankgebühren
weiterberechnet, sofern es sich um kundenseitiges Verschulden 
handelt. € 00 0,00

• Vom Kunden verschuldete Unmöglichkeit der Durchführung von 
Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung, trotz 
ordnungsgemäßer Terminankündigung  € 048,79



Ort, Datum und Unterschrift der/des Verbraucher(s) (Vor- und Nachname)

An die
Stadtwerke Blankenburg GmbH
Börnecker Str. 6 
38889 Blankenburg (Harz)
Telefax: 03944 9001-85
E-Mail: Kundencenter@sw-blankenburg.de

Widerrufsformular

Wenn Sie Ihren Versorgungsvertrag innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen 
möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung(en):

  Strom Verbrauchsstelle: 

  Gas Verbrauchsstelle: 

Der Vertrag wurde online/in Papierform (Unzutreffendes bitte streichen) am 

geschlossen mit dem Laufzeitbeginn zum .

Kundennummer:  Rechnungseinheit: 

Name, Vorname der/des Verbraucher(s): 

Anschrift der/des Verbraucher(s): 
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